
                                                                                                     
 

 

Voraussichtlich ab dem 01.06.2022 wird das 
Jobcenter Berlin Steglitz-Zehlendorf für die Erbringung Ihrer Geldleistungen 

zuständig sein. Voraussetzung hierfür ist eine Registrierung im 
Ausländerzentralregister.  

 
Für die Beantragung der Geldleistungen müssen Sie einen Antrag stellen. 

  Bitte nutzen Sie zur Antragsstellung die digitalen Wege oder reichen die Unterlagen 
  postalisch ein. Folgende Möglichkeiten haben Sie: 
 
Jobcenter APP 
Die Jobcenter-App können Sie über den QR-Code herunterladen. 

 

 
  Jobcenter.digital 
  Den Antrag können Sie über jobcenter.digital (www.jobcenter.digital)    
  einreichen. 
  Ob PC, Tablet oder Smartphone, egal welches Gerät Sie bevorzugen, 
  auf www.jobcenter.digital finden Sie den direkten Einstieg zu unseren 
  Angeboten. 

              
  E-Mail 
  Über folgende Emailadresse ist ein Einreichen des Antrages ebenso möglich: 
  Jobcenter-Berlin-Steglitz-Zehlendorf-Team666@jobcenter-ge.de 
 
  Postanschrift 
  Wenn Sie die Unterlagen per Post einreichen, nutzen Sie bitte folgende   
  Adresse: 

Jobcenter Berlin Steglitz-Zehlendorf 
Birkbuschstr.10 

   12167 Berlin 
 
  Online-Terminvergabe 
  Sollten die o.g. Wege für Sie nicht möglich sein, können Sie einfach, schnell und bequem  
  einen Wunschtermin online vereinbaren: 
 

 

http://www.jobcenter.digital/


 
 

 

 

Welche Unterlagen werden benötigt? 
 

➔ Hauptantrag 
➔ Anlage EK 
➔ Mietvertrag und Meldebescheinigung  
➔ Ausweisdokument 
➔ Aufenthaltstitel 
➔ (Online-)Registrierungsnachweis oder (Online-)Nachweis des Termins zur 

Registrierung 
➔ Bescheid über Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

 
Für weitere im Haushalt lebende Familienangehörige (Partner*in / Kinder) reichen Sie 
zusätzlich folgende Unterlagen ein: 
 

➔ Anlage WEP (für alle weiteren erwerbsfähigen Personen, die das 15. 
Lebensjahr vollendet haben) 

➔ Anlage KI (für alle Kinder, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) 
➔ Ausweisdokumente der in Deutschland lebenden Familienmitglieder 
➔ Aufenthaltstitel der in Deutschland lebenden Familienmitglieder 
➔ (Online-)Registrierungsnachweis oder (Online-)Nachweis des Termins zur 

Registrierung 
 

 

Auszahlung der Leistungen  

Die Auszahlung der Leistungen erfolgt grundsätzlich über ein inländisches 

Konto. Sofern kein Konto vorhanden ist, richten Sie bitte ein Konto bei einem 

Geldinstitut Ihrer Wahl ein. 

  Sie wünschen eine telefonische Beratung? 

  Unter der folgenden Nummer erreichen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für 

  Arbeit, die Ukrainisch oder Russisch sprechen:  
  0911 178-7915  

  Montag bis Donnerstag: 8 – 16 Uhr 
  Freitag: 8 – 13 Uhr 

  


